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Gabelstapler im innerbetrieblichen, öffentlichen und 
beschränkt öffentlichen Verkehr 

Gabelstapler 

Innerbetrieblich Öffentliche Straße bzw. „beschränkt öffentliche Verkehrsflächen“ s. S. 7 

Keine Zulassungs- 
Pflicht 

 Versicherung i. d. R.  
mit der Betriebs-Haft- 

pflichtversicherung 
abgesichert 

≤ 6km/h 
Info: 

Sondergenehmigungen >20km/h > 6 & ≤ 20km/h 

Keine Zulassungspflicht 

Kein amtliches 
Kennzeichen notwendig 

Betriebserlaubnis s. S. 6 

Nach § 2 PfIVG keine Haft- 
pflichtversicherung erforderlich 

Amtlicher Führerschein s. S. 3 

StVZO-Ausrüstung s. S. 4 

Nach § 2 PfIVG keine Haftpflicht- 
versicherung erforderlich s. S. 2 

Zulassung +  
amtliches Kennzeichen 

Kfz-Steuer nach § 1 KraftStG 

Hauptuntersuchung, 
Abgasuntersuchung 

Schild mit Name und Anschrift  
Des Besitzers (§ 64 b StVZO) 

Betriebserlaubnis s. S.6 

Amtlicher Führerschein s. S. 3 

StVZO-Ausrüstung s. S. 4 

Schild mit Name und  Anschrift  
Des Besitzers (§ 64 b StVZO) 

Örtlich können Aus- 
nahmen nach § 70 StVZO  

erteilt werden.  
Beispielsweise bei kurzen  

Strecken oder in abge- 
legenen Industriegebieten.  

Diese Ausnahmen  
werden gerne mit Auflagen  
wie beispielhaft „Fahren nur  
am Tag oder einem zweiten  

Mann als Einweiser“ ver- 
bunden (§ 71 StVZO). 

Nach § 2 PfIVG Haftpflicht- 
versicherung erforderlich s. S. 2  

PfIVG = Pflichtversicherungsgesetz 
StVZO = Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung  
KraftStG = Kraftfahrzeugsteuergesetz 
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Gabelstapler-Versicherungen  
(nach Änderung des Pflichtversicherungsgesetz PfIVG zum 18.12.2007)   

Gabelstapler-Versicherungen 

Innerbetrieblich Öffentliche Straße bzw. „beschränkt öffentliche Verkehrsflächen“ s. S. 7 

Versicherung i. d. R.  
mit der Betriebs-Haft- 

pflichtversicherung 
abgesichert 

≤ 20 km/h > 20 km/h 

Nach § 2 Abs.1 Nr.6b PfIVG ist eine  
Haftpflichtversicherung nicht 

erforderlich, da nach § 3, Abs. 2, 

Nr. 1a, FZV Stapler nicht den 

Vorschriften der Zulassung  

unterliegen. 
Tipp:  

Es wird empfohlen, sich  

gegen möglich eintretende  
Schadensfälle abzusichern. 

Nach § 1 PfIVG ist eine Kfz- 

Haftpflicht-Versicherung erforderlich.  

PfIVG = Pflichtversicherungsgesetz 
FZV = Fahrzeug-Zulassungsverordnung 
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Führerschein 

bis 25 km/h bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit,  
unabhängig von dem zulässigen Gesamtgewicht (zGM**) 

bis 25 km/h bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit 

über 25 km/h bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit 

über 25 km/h bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit 
und über 3,5 t bis 7,5 t zulässiges Gesamtgewicht 

über 25 km/h bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit 
und über 7,5 t zulässiges Gesamtgewicht 

5 

3 
(zGM** bis 7,5 t) 

3 
(zGM** bis 7,5 t) 

3 
(zGM** bis 7,5 t) 

2 

- 

L 
(unahhängig der zGM**) 

B 
(zGM** nicht mehr als 3,5 t) 

C1 

C 

Geltungsbereich 
Führerscheinklassen 
Alt Neu * 

*nach Fahrerlaubnisverordnung (FeV) 

** zGM = Zulässige Gesamtgewicht 

Eine entsprechende Fahrerlaubnis ist auch dann erforderlich, wenn das Fahrzeug auf dem Ausnahmeweg von der Erteilung 
der Betriebserlaubnis befreit worden ist. 
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StVZO-Ausrüstung 

StVZO =  Straßenverkehrs-Zulassungs-
Ordnung  

StVZO-Ausrüstung 

Innerbetrieblich Öffentliche Straße bzw. „beschränkt öffentliche Verkehrsflächen“ s. S. 7 

Keine StVZO-Aus- 
rüstung erforderlich 

≤ 6km/h Info: 
Ausnahmegenehmigungen 

＞ 6km/h 

Bau- und Betriebsvor- 
schriften der StVZO  

(geringe Anforderungen) 

Örtlich können  

Ausnahmen nach § 70 StVZO  
erteilt werden.  

Beispielsweise bei kurzen  

Strecken oder in abge- 

legenen Industriegebieten.  
Diese Ausnahmen  

können  an Auflagen,  

wie beispielhaft „Fahren nur  

am Tag oder einem zweiten  

Mann als Einweiser“, ge- 
bunden werden (§ 71 StVZO). 

Beleuchtung Sonstige 

- Rückleuchte                                 - Schlussleuchte 

-  Rückfahrscheinwerfer                 - Rückstrahler (rot) 

-  Scheinwerfer                               - Warnblinklicht (gelb) 
-  Fahrtrichtungsanzeiger               - Begrenzungsleuchte 

-  Warnleuchte (vorgeschrieben bei Fahrzeugen über 3,5t,  

   Ausnahme möglich, wenn Straße nur überquert wird) 

-  Bremsleuchte (rot vorgeschrieben, 2 Stück hinten, nicht erforderlich 
   an Fahrzeugen mit hydrostatischem Antrieb, der als   
   Betriebsbremse gilt) 

-  Kennzeichenbeleuchtung (>20km/h) 

-  Unterlegkeil 

-  Außenspiegel (min. links; evtl. bei Sicht- 

   einschränkung  auch rechts erforderlich) 

-  Innenspiegel 

-  Anfahrspiegel (Rampenspiegel), (benö- 
   tigt > 12 t; min. 2 m über Fahrbahn; rechts) 

-  Gabel-Warnschutzbalken 

-  Warndreieck 

-  Amtliches Kennzeichen +  

   Kennzeichenhalter (> 20 km/h) 

-  Schild mit Name und Anschrift des  
   Besitzers (≤ 20 km/h) 

-  Verbandskasten erforderlich 

Bau- und Betriebsvor- 
schriften der StVZO  
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Sonstige Informationen 

Fortsetzung Bau- und Betriebsvorschriften v. S. 4 

Achslast (§ 34 StZVO) Abbremsung 

Die StVZO § 41 fordert 
bei hydrostatischen und 

elektrischen  Antrieben für  
Gabelstapler ≤ 25 km/h eine 

mittlere Bremsverzögerung von  
min. 3,5 m/s², darüber 5 m/s² 

ISO 6292 fordert 
einen max. Brems- 

weg, welcher 
sich bei mittlerer 

Bremsverzögerung 
von 2,5 m/s² ergibt 

Max. Einzel 
achslast 10t 

Max. Einzelachslast  
angetrieben 11,5 t 

Max. zul. Gesamt- 
gewicht (2-achsig) 18 t 

Um diese erhöhte 
Rahmenbedingungen 
einzuhalten, wird bei 
der Bestellung TÜV- 

Abnahme automatisch 
eine spezielle Steuerung 

implementiert. Diese 
gewährleistet eine Mindest- 
verzögerung von 3,5 m/s².  

Bereits bei einer halben Nennlast, bedeutet dies, 
dass die zulässige Einzelachslast ab H 80/600 

(BR 396) bereits überschritten wird. Dies kann zu 
weiteren Auflagen bzw. Restriktionen seitens 

der örtlichen Zulassungsbehörde führen.  
Örtlich sind Aus- 

nahmen (s. S. 5) von 

den Bestimmungen 
§ 41, StVZO möglich, 

wenn die Bestim- 
mungen ISO 6292 

eingehalten werden  StVZO = Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung  
BR = Baureihe 
ISO = International Organization for Standardization 

Weitere*s. S. 7 
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Betriebserlaubnis und weitere Hinweise 

-      Für die Betriebserlaubnis (Einzelgenehmigung) ist der Zulassungsbehörde ein Gutachten eines 
technischen Dienstes (z. B. TÜV) vorzulegen. 

-       Das Gutachten ist Bestandteil der Preislistenoption „TÜV-Abnahme“. 

Weitere Hinweise: 
Zur Ergänzung (neben zul. Achslasten S. 7) 
Beschränkung auf halbe Nennlast der Stapler nach den Mustergutachten des TÜV AB resultiert aus 
folgenden Forderungen der StVZO: 
 -     § 41 Anhang – Richtlinie hydrostatische Bremsanlagen  
               – Abheben der Hinterräder erst bei Abbremsung > 45 % zulässig 
-   Lenkbarkeit in allen Verkehrssituationen muss gewährleistet sein (nach anerkanntem amtlichen 
   Sachverständiger, wenn ca. 20 % der Achslast auf den gelenkten Rädern verbleiben). 
-  Bei der BR 359 wird aus Gründen der Achslast prinzipiell das Gutachten ohne Nennlast 

ausgestellt. Sollte das Verfahren von Last vor Ort im öffentlichem Straßenverkehr erwünscht 
werden, ist dieses mit der vor Ort zuständigen Behörde zu klären.  

Des Weiteren müssen natürlich alle Bau- und Betriebsvorschriften nach § 30 Abs. 9 StVZO  „Merkblatt für 
Stapler“ eingehalten werden.  
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Definition.: „beschränkt öffentliche Verkehrsflächen“ 

Nach der Rechtssprechung des BGH sind „beschränkt öffentliche Verkehrsflächen“ faktisch für 
jedermann zugänglich. In diesem Sinne sind sie den “öffentlichen Straßen“ gleichgesetzt. 

Beispiele hierfür: 

  Parkhäuser, Tankstellen, Parkplätze von Supermärkten oder Gaststätten 

  Auch ein abgezäuntes oder von Mauern umschlossenes Gelände 

Hingegen handelt es sich um „nicht-öffentliche Verkehrsflächen“, wenn z. B.: 

  Eine Ausgrenzung von Betriebsfremden am Betriebsgeschehen durch Kontrolle eines    
    Verantwortlichen vorgenommen wird oder 

  Durch Sicherheitsmaßnahmen ein Ausschluss von Betriebsfremden am Betriebsgeschehen  
    sichergestellt wird 


